
291 der Beilaf.<;en zu elen stenorrraphischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e' r ich t 
, 

des Ausschusses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

über nen Gese~zesoeschluß des Nationalrates vom 8~Juli 

1969, betreffend ein BlLndesgesetz, mit dem wehrrechtliche 

Bestimmuußen neuerlich geruLdert werden 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des National­

rates werden die Bestimmungen des wehrg;esetzes u..nd des 

HeeresgebÜhrengesetzes über die Dienstfreistelhmg u111 

. über das Tagg-eld hinsichtlich jene..i..' wehrpflichtigen, die 

einen verlängerten ordent~ichen Präsenzdienst leisten, 

neu gefaßt ~ Für lä...ngerdienende Wehrpflichtige sind zu­

sätzliche Dienstfreistellungen u.nd ein nach der Dauer 

des verlängerten ordentlichen Präsenzdienstes gestuftes, 

erhöhtes Taggeld vor~esehen. 

Der Ausschuß fürVerfassun~s- und Recht san(~elegen­

heiten hat die gegenständliche Vorlat;e in seiner Sitzung 

vom 15.Juli 1969 in Verh an clllID g; genommen und einstimmig 

beschlossen~ dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein­

spruch zu eI'heben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt 80Lilit der A.U8-

schuß für Verf'assun[~s- und Rechtsangeletjenheiten den 

.Antrag, der BUIldesrat wolle beschließen: 

Gegen den G9setzesbeschlu13 des Nationalrates vom 

8.Juli 1969, betrei"fend ein Bund.esgesetz, mit dem wehr­

rechtliche Bestimmu"'lgcn : .euerlich geändert vJorden, wird 

kein Einspruch erhoben. 

Wien, am 15. Juli 1969 

Dr. R e ich 1 

Berichterstatter 

M a y r hau s e r 

Obmann 
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